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Beilage: Die Lehrerin Nr. l 1.

Vom „neutralen" Lehrerseminar.
(Schluß.)

Das „neutrale" Lehrerseminar ist nicht
nur eine innere Unmöglichkeit, ein logisches
Unding, es wäre auch eine. Sünde am pä-
dagogischen ABC, geradesogut wie die
neutrale Volksschule eine Sünde am päda-
gogischen ABC ist.

Es handelt sich um die Frage, was
das Lehrerseminar eigentlich sei, ob es
bloß Lehranstalt, wissenschaftliches Jnsti-
tut, methodisches Technikum, oder ob es

Erziehung sanftalt sei. Ist es Erzieh-
ungsanstalt, dann kann es nicht neutral
sein, gerade so wenig, wie die Volksschule
neutral sein kann. Dann gelten die Grund-
gesetze aller vernünftigen Erziehung, dann
gilt, was wir als pädagogisches ABC be-
zeichnet haben, auch für das Lehrerseminar.
Dann muß auch dem Lehrerseminar ein be-
stimmtes Erziehungsziel vorschweben,
auf das hin erzogen werden muß; dann
müssen bestimmte religiös-sittliche
Grundsätze im ganzen Erziehungswerke
wirksam sein; dann muß ein einheitlicher,
ein harmonischer Geist den ganzenLehr-
betrieb und den ganzen Lehrkörper
und das ganze Seminarleben durchdrin-
gen; dann muß ein leitender Gesichts-^
Punkt da sein, unter den alle Einzelkennt-
nisse eingeordnet werden; dann müssen alle
Kräfte des Seminaristen und ganz beson-
ders die tiefsten und wesentlichsten der Men-

schennatur, zum voraus auch die religiös-
sittlichen, entwickelt werden. Damit aber
hört die Neutralität auf!

Das ist die entscheidende Frage: ist das
Lehrerseminar Erziehungsanstalt oder
ist es bloß wissenschaftliches Institut,
methodisches Technikum?

Artikel 143 der neuen deutschen Reichs-
Verfassung bestimmt: „Die Lehrerbildung
istnach den Grundsätzen, die für die
höhere Bildung allgemein gelten,
für das ganze Reich einheitlich zu regeln."
Wenn man unter diesen Grundsätzen, nach
denen auch die Lehrerbildung zu regeln sei,
einfach die Wissenschaftlichkeit versteht,
dann paßt dieser Satz auch in das fchwei-
zerische und in das katholische Schulpro-
gramm hinein. Auch in der Schweiz und
auch in der katholischen Schweiz sind wir
dafür, daß der Bildungserwerb im Lehrer-
seminar nach wissenschaftlichen Grund-
sähen zu erfolgen habe, daß also das
Lehrerseminar den Anstalten für höhere
Bildung zuzuzählen fei. In dieser For-
derung sind wir — auch in der Schweiz
— alle einig.

Aber unser Gegner, der liberale Schul-
Politiker der Schweiz, versteht unter diesen
Grundsätzen, die für „die höhere Bildung"
zu gelten haben, etwas ganz anderes
als wir. In seinem neuesten, schon mehr-



NI als erwähnten Schulprogramm gibt er
die Auslegung zu diesem Satze. Er schreibt:
„Die Schule soll auf ihren untern
Stufen auch eine sittliche und staats-
bürgerliche Erziehung bringen. Ihre hö-
Hern Stufen aber sollen in voller
Denk- und Forschungsfreiheit nur
der Wissenschaft dienen."

„Ihre höhern Stufen sollen in voller
Denk-und Forschungsfreiheit nur der Wis-
senschaft dienen". Dieser Satz muß von
uns — schon in seiner Anwendung auf die
höhern Schulen ganz allgemein, mit Aus-
schluß der Lehrerseminare — entschieden
abgelehnt werden und zwar nicht nur vom
ethischen und darum sozialen, sondern auch
vom pädagogisch-methodischen Standpunkte
aus; denn er enthält eine grobe Herab-
Würdigung des Bildungsbegriffes
überhaupt. Als ob es sich auf den hö-
Hern Stufen — Mittelschule und Hochschule
— nur um die Vermittlung von Einzel-
wissen und wissenschaftlichen Methoden und
um die Ausbildung dieser oder jener Fä-
higkeiten und Fertigkeiten handelte! Als
ob zur höhern Bildung nur Wissens-
mast gehörte und nicht auch eine bestimmte,
solide, wissenschaftlich erarbeitete Weltan-
schauung und ein auf dieser Weltanschau-
ung aufgebauter, planmäßig, nach bestimm-
ten psychologisch-pädagogischen Gesetzen aus-
gebildeter Charakter, in dem alles Einzel-
wissen einem leitenden Gesichtspunkte sich

unterordnet! Da sind denn doch unsere
nach einem einheitlichen Gesichtspunkte ein-
gerichteten katholischen Mittelschulen und
Universitäten nicht nur ethisch und darum
auch sozial, sondern auch pädagogisch-me-
thodisch besser beraten. Der Satz also, daß
die höhern Schulstufen in voller Denk-
und Forschungsfreiheit nur der Wis-
senschaft zu dienen haben, ist nicht nur
vom ethischen und darum auch vom fozia-
len, sondern auch vom pädagogisch-metho-
dischen Standpunkt aus ein Unding.

Und dieser Satz wird zur eigentlichen
Ungeheuerlichkeit, nicht nur zur ethi-
schen und darum auch zur sozialen, sondern
auch zur pädagogisch-methodischen Unge-
heuerlichkeit, wenn man ihn, wie der frei-
sinnige Schulpolitiker es haben will, auch

für das Lehrerseminar zum obersten
Bildungsgesetze macht.

Was ist das Lehrerseminar?
Wir behaupten, — und wir beweisen es

— daß das Lehrerseminar Erziehungs-
anstatt sei; und zwar nicht nur Erzieh-

ungsanstalt im Sinne jeder andern gut
beratenen höhern Schule, sondern Erzie-
hungsanstalt in einem wesentlich andern
und höhern Sinne.

Darin sind wir doch alle einig, daß d i e

Volksschule — die Schule auf ihren un-
tern Stufen, um mit dem Schulpro-
gramme der freisinnig-demokratischen Par-
tei zu reden — auch Erziehungsanstalt,
Charakterbildungsanstalt sei. Und man ist
heute — auch schon war man es nicht — man
ist heute in weiten freisinnigen Kreisen mit
uns auch darin einig, daß die Volksschule
den erzieherischen Gedanken wieder mehr
pflegen solle als bisher, ja daß die Volks-
schule nicht auch, sondern ganz und gar,
wesentlich, Erziehungsanstalt, Charakter-
bildungsanstalt zu sein habe, daß alles, was
sie tut und lehrt und übt, diesem obersten
Ziele irgendwie sich unterordne, irgendwie
sich einfüge, diesem obersten Ziele irgend-
wie diene. Wenn sie aber das ist, dann
ist der Lehrer nicht in erster Linie Lehrer
dieses oder jenes Faches, Vermittler dieser
oder jener Fertigkeit; dann ist er in erster
Linie, dann ist er seinem ganzen Wesen
nach Erzieher; dann darf er keine Mi-
nute des Tages aufhören oder darauf ver-
zichten, Erzieher zu sein. Wer erziehen
will, muß zuerst selber erzogen sein.
Man erzieht ja, nach Göthe, nicht mit dem,
was man weiß, sondern mit dem, was
man ist. Und wer in einer bestimmten
Richtung, im Geiste und auf der Grund-
läge einer bestimmten Welt- und Lebens-
auffassung erziehen und gut und erfolgreich
erziehen will — und das soll ja doch der
Lehrer — der darf nicht nur theoretisch
die Gesetze dieses Erziehungssystems ken-

neu — das muß er zwar auch, wie wir
oben bewiesen habey —, er muß vor allem
andern in seinem eigenen Leben, in sei-
nem Charakter, das Bild eines der-
art erzogenen Menschen möglichst
vollkommen darstellen.

Wenn das Lehrerseminar für eine mög-
lichst vollkommene Ausübung des Lehrer-
berufes befähigen will — und das ist doch
die Aufgabe des Lehrerseminars —; wenn
anderseits der Lehrerberuf wesentlich Er-
zieherberuf ist; wenn die wichtigste und un-
entbehrlichste Ausrüstung des Erziehers
aber die ist, daß er in seinem eigenen
Charakter ein möglichst vollkommenes Mu-
sterbild eines nach bestimmten Grundsätzen
erzogenen Menschen darstelle: dann ist die
Sache entschieden. Das Lehrerseminar ist,



seinem Wesen nach, auch Erziehungsanstalt,
ist zuerst und zutiefst Erziehunganstalt.
Denn daß der Seminarist schon genügend
erzogen sei, wenn er ins Seminar kommt
— mit l5 oder 17 Jahren —das wird im
Ernste niemand behaupten. Und daß das
Seminar das, was zum Wesen seiner Auf-
gäbe gehört, was also das Wichtigste seiner
Aufgabe ist, dem bloßen Zufall überlasse,
sich nicht darum kümmere, wird doch auch
niemand verlangen; das hieße seinen ur-
eigentlichen Beruf aufgeben, das hieße sich

selber negieren.
Der Satz also, daß die Lehrerbildung

nach Grundsätzen zu erfolgen habe, „die
für die höhere Bildung allgemein gelten",
ist nicht bedingslos richtig. Auch wenn
man den übrigen höhern Bildungsanstalten,
in richtiger Auffassung des Bildungsbegrif-
fes, den erzieherischen Charakter wahrt, auch
dann muß sich die Lehrerbildungsanstalt in
einem wichtigen, in einem wesentlichen
Punkte von ihnen unterscheiden. Warum?
Weil der Lehrer eben eine ganz eigenartige
Lebens- und Berufsaufgabe hat, die sich

von der Lebens- und Berufsaufgabe jedes
andern Gebildeten unterscheidet: er ist
Erzieher der Menschheit, und 'zwar be-
rufsmäßiger Erzieher. Und diesen Beruf
hat er nur mit einem wissenschaftlich-ge-
bildeten Stande gemein, mit dem Prie-
sterstande. Und darum muß eben seine
Berufsbildung, wie die Berufsbildung des
Priesters, ein Moment in sich schließen,
und sie muß dieses Moment im Unter-
schiede zur Ausbildung für andere Berufe,
wesentlich in sich schließen: das erzieh-
erische Moment.

Das Lehrerseminar ist also Erzieh-
ungsanstalt, darum nicht neutral. Das
neutrale Lehrerseminar ist nicht nur eine
innere Unmöglichkeit, es wäre auch eine
Sünde gegen das pädagogische ABC.

Wir können die Welt nicht zwingen,
das alles einzusehen. Es gibt kein gesetz-

liches Mittel dafür. Die Anhänger der
„neutralen" Schule mögen darum auch
fernerhin ihre Kinder in „neutrale" Schu-
len schicken. Und die Anhänger des neu-
tralen Lehrerseminars mögen darum auch

fernerhin ihre Söhne und Töchter sogenann-
ten neutralen Lehrerseminaren anvertrauen,
und sie mögen auch fernerhin die Lehrer
für ihre „neutralen" Schuten aus,,-neutra-
len" Lehrerseminaren beziehen. Das ist

ihre Sache, und sie tun es auf ihre Ver-
antwortung hin.

Aber das ist nicht nur ihre Sache, son-
dern auch unsere Sache, wenn ein Staat,
sagen wir ein Kanton, nur eine im eigenen
„neutralen" Seminar nach „neutralen"
Grundsätzen — wir wissen, was das heißt
— erworbene Lehrerbildung anerkannt, wenn
er also die ..neutrale" staatliche Lehrerbildung
obligatorisch macht. Und wieder ist es nicht
nur ihre, sondern auch unsere Sache, wenn
ein Kanton aus allgemeinen, öffentlichen
Mitteln nur jene Lehramtskandidaten fi»
nanziell unterstützt, die im „neutralen"
Lehrerseminar ihre Bildung holen wollen.

Wenn wir sagten, die neutrale Volks-
schule fei nicht nur ein logisches Unding
und nicht nur eine Sünde am pädagogi-
schen ABC, sondern sie werde auch zur
Sünde an der gesetzlich garantierten Ge-
Wissensfreiheit, an der bürgerlichen Gleich-
heit und an der Gerechtigkeit für alle, so-
bald sie die einzige verfassungsmäßig an-
erkannte, aus öffentlichen Mitteln unterhal-
tene und unterstützte Schule sei, so sagen wir
das Gleiche auch vom neutralen Lehrerse-
minar, sobald es die einzige staatlich an-
erkannte und staatlich unterstützte Bildungs-
Möglichkeit für Lehrer darstellte. Die schönste
bundesgesetzliche Garantie für eine der .neu-
tralen" Schule wenigstens gleichgestellte und
darum in gleicher Weise zu unterstützende
konfessionelle, sagen wir katholische Schule
hat nur dann einen Wert, steht nur dann
nicht bloß auf dem Papier, wenn wir wirk-
lich katholische, das heißt nach den Grund-
sätzen und im Geiste katholischer Pädagogik
gebildete und erzogene katholische Leh-
rer haben; wenn wir katholische Lehrer ha-
ben nicht nur in den mehrheitlich katholi-
schen Kantonen, sondern auch für unsere
kathol. Kinder in Zürich, Basel, Solothurn,
Aargau usw. Wie der Lehrer so die Schule!
Nur dann werden wir unter einem sröm-
mern und gerechtern Artikel 27 überall da,
wo katholische Kinder wohnen, wirklich
auch katholische Schulen haben für sie, wenn
wir überall katholische Lehrer zur Verfüg-
ung haben, katholische Lehrer im warmen
kirchlichen Sinne des Wortes, katholische
Lehrer, die an katholischen Seminaren im
Geiste der katholischen Pödagogik gebildet
und erzogen worden sind. Die gleichen
Erwägungen gelten natürlich — mutatis
mutandis — auch vom positiv-protestanti-
schen Standpunkt aus.

Ist einmal das Prinzip der Gewissens-
freiheit, der Gleichheit und Gerechtigkeit für
die Volksschule zum Gesetz erhoben, dann



muß dieses nämliche Prinzip auch für die

Lehrerbildung ausgesprochen werden.
Das heißt, die Kantone müssen dazu verhalten
werden, auf irgend eine Weise — ich ver-
kenne die Schwierigkeiten der praktischen
Durchführung nicht; aber sie sind nicht
unüberwindlich — dafür zu sorgen, daß, falls
auf ihrem Gebiete neben den „neutralen'
Schulen sich andere, konfessionelle Schulen
gründen, daß diesen konfessionellen Schulen
die ihnen entsprechenden Lehrer zur Ver-
fügung stehen.

Wie der Lehrer so die Schule! Wie
das Lehrerseminar, so — zu einem guten
Teile wenigstens — der Lehrer! Was eine
neutrale Schule ist, wissen wir. Was ein neu-
traler Lehrer ist, ebenfalls. Und wo bis
dahin die Früchte des neutralen Seminars
gar nicht so schlimm gewesen sind, da ist
nicht die .Neutralität" des Seminars daran
schuld, sondern etwas ganz anderes. Ent-
weder war das „neutrale" Lehrerseminar in
Wirklichkeit nicht neutral, sondern irgend et-
was Besseres, etwas Vernünftigeres, etwas
Christlicheres. Oder dann hatten die Zog-
linge von einer guten Elternhauserziehung
so solide Grundsätze und eine so solide Le-
bensführung mitgebracht, daß sogar ein
neutrales Lehrerseminar ihnen nicht dauernd,
wenigstens nicht offenkundig schaden konnte.

Körperstrafe s

Sadismus (^lurguis 6« 8ucie)
ist eine sexuelle Empfindung bei Züchtigun-
gen. Diese Abweichung des sexuellen Trie-
bes kennt wohl mancher Erzieher nicht, der
gar zu vorschnell nach dem Stocke greift.
Ich befürworte keineswegs Abschaffung der
Körperstrafe, aber mehr Ueberlegung.

Bei einem Schulbesuch sehe ich, wie
der Lehrer einen Lügner ertappt (Gewöhn-
heitslügner). Eine empfindliche Strafe ist
gewiß am Platze Der Lehrer nimmt den
Schüler über's Knie und stäubt ihm die
Hosen. Der Missetäter verführt ein Jndi-
anergeheul Von hinten aus den Knaben-
reihen schallt Gelächter. Nachher geht der
Unterricht weiter. — Mir tut's weh. Das
schadenfrohe Lachen schnitt schmerzlich in
meine Seele. Ich hörte wieder unsern lie-
ben Pädagogiklehrer: „Diese Strafe ist un-
edel. "

Wie gefährlich nun eine solche Züchti-
gung für zuschauende Mitschüler werden
kann, ersehen wir aus Beispielen sadistischer

Wir verlangen also für unsere katholi-
schen Kinder katholische Schulen. Und wir
verlangen für unsere katholischen Schulen
katholische Lehrer. Wie der Lehrer so die
Schule! Und mit dem gleichen Rechte
werden die Evangelischen für ihre Kinder
evangelische Schulen verlangen, und für
diese evangelische Lehrer; und das nicht
nur im Kanton Zürich und Bern, sondern
auch für den Kanton Luzern und Freiburg
u. s. w.

Als anfangs der 40-er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts in Belgien unter Führ-
ung der Freimaurer die Schulen entchrist-
licht werden sollten, fügten die belgischen
Katholiken der Litanei die Bitte an: „Von
gottlosen Schulen und von glaubenslosen
Lehrern erlöse uns, o Herr". Das sei auch
unser Gebet: „Von neutralen Schulen
und von neutralen Lehrern erlöse uns, o
Herr!" Und um das wollen wir nicht nur
beten. Und um das wollen wir bei un-
fern Mitbürgern nicht mehr betteln. Wir
verlangen es, und wir verlangen es im
heiligsten Namen, den auch der moderne
Staat anerkennt, im Namen des Gesetzes,
das er selber gemacht hat; wir verlangen
es im Namen der gesetzlich garantierten
Gewissensfreiheit, Gleichheit und Gerechtig-
keit. O. U.

lid Sadismus.
Erscheinungen. Krafft-Ebing (?8)eliopu-
tbiu Lexualis) erzählt von Patienten:
- Beobachtung 41. „. Mit 8 Jahren,
in der Schule, war er Zeuge, wie der Leh-
rer Knaben züchtigte, indem er ihnen den
Kopf zwischen die Schenkel nahm und deren
Gesäß mit Rutenstreichen bearbeitete. Die-
ser Anblick verursachte Pat. eine wohllüstige
Erregung. Ohne eine Ahnung von der Ge-
fährlichkeit und Abscheulichkeit der Onanie,
befriedigte er sich durch solche..... indem
er jeweils das Erinnerungsbild gezüchtigter
Knaben vergegenwärtigte."

Beobachtung 42 Nach seinen
Angaben wurde er geschlechtlich erregt, als
er seine Geschwister durch den Vater züch-
tigen sah, später Mitschüler durch den Leh-
rer. Als Zuschauer solcher Akte hatte er
immer Wohllustgesühle. Wann dies zum
erstenmale auftrat, weiß er nicht genau zu
sagen; etwa mit 6 Jahren sei dies schon
der Fall gewesen. Er weiß auch nicht mehr
genau, wann er zur Onanie kam, behaup-
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